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Index

32/01 Finanzverfahren allgemeines Abgabenrecht

32/02 Steuern vom Einkommen und Ertrag

Norm

BAO §115 Abs1;

EStG 1988 §22;

EStG 1988 §47 Abs2;

Rechtssatz

Wie der Verfassungsgerichtshof in seinem Erkenntnis vom 1. März 2001, G 109/00, dargestellt hat, entspricht der von

ihm erhobene Befund der verwaltungsgerichtlichen Judikatur zur Abgrenzung selbständiger von nichtselbständiger

Arbeit einem - vom Verfassungsgerichtshof geteilten - Verständnis der Gesetzeslage, welches die Begri=e der

Selbständigkeit/Unselbständigkeit und des Dienstverhältnisses sowie des Arbeitnehmers im steuerlichen Sinn nicht als

d u r c h § 47 EStG 1988 abschließend de@niert ansieht, sondern als durch eine Mehrzahl von Merkmalen

gekennzeichneten Typusbegri= deutet. Solchen Typusbegri=en sind die realen Erscheinungen nicht zu subsumieren,

sondern an Hand einer Vielzahl von Merkmalen zuzuordnen, wobei nicht stets alle Merkmale in gleicher Intensität

ausgebildet sein müssen und die Entscheidung letztlich nach dem Gesamtbild zu erfolgen hat, heißt es im genannten

Erkenntnis des Verfassungsgerichtshofes weiter. Ein solches Verständnis der Gesetzeslage (Hinweis E 26.11.1997,

93/13/0309; E 16.2.1994, 90/13/0251) erfordert präzise und detaillierte Sachverhaltsfeststellungen über die tatsächlich

ausgeübte Tätigkeit der beschäftigten Person, die PHichten, die ihr obliegen, die Risken, die sie zu tragen hat, Inhalt

und Umfang ihrer Weisungsgebundenheit und alle sonstigen, das zu untersuchende Leistungsverhältnis

kennzeichnenden Umstände (Hinweis E 4.2.1987, 85/13/0194).
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